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Sind die nach den §§ 29 bis 61 beförderten Waren für einen zuge
lassenen Empfänger bestimmt, so können die Zollbehörden ab
weichend von den §§ 71 Absatz 2 und 74 Absatz 1 Buchstabe b) 
vorsehen, daß die Exemplare Nr. 2 und 3 des internationalen 
Frachtbriefs, die Exemplare Nr. 2 und 4 des internationalen Ex
preßgutscheins oder die Exemplare Nr. 1, 2 und ЗА des Überga
bescheins TR von der Eisenbahnverwaltung oder von dem Be
förderungsunternehmen der Bestimmungszollstelle unmittel
bar vorgelegt werden.

Kapitel III
Vereinfachung der Förmlichkeiten für bestimmte Waren

Bestimmungen für Kraftfahrzeuge, Nachweis der 
Gemeinschaftseigenschaft

§78
Unbeschadet der für die vorübergehende Einfuhr von Kraft

fahrzeugen geltenden Bestimmungen sind die Vorschriften 
über den freien Warenverkehr auf in einem Mitgliedstaat der 
Gemeinschaft oder der DDR zugelassene Kraftfahrzeuge anzu
wenden:

a) sofern sie von ihrem amtlichen Kennzeichen sowie von ih
rem Zulassungsschein begleitet werden und sofern die Zu
lassung, wie aus dem Zulassungsschein und gegebenen
falls dem amtlichen Kennzeichen ersichtlich, keinen Zwei
fel daran läßt, daß sie die Gemeinschaftseigenschaft besit
zen;

b) in anderen Fällen, wenn ein internes Versandpapier vorge
legt wird.

Nicht zwingend vorgeschriebene Versandverfahren
§79

Die Förmlichkeiten des Versandverfahrens sind für die Beför
derung eines in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft oder der 
DDR zugelassenen Kraftfahrzeugs, das in diesen Staat auf ande
re Weise als mit eigener Kraft wiedereingeführt wird, nicht zwin
gend vorgeschrieben, sofern dieses Fahrzeug die Voraussetzun
gen nach § 78 Buchstabe a) erfüllt.

Bestimmungen für bestimmte Umschließungen
§80

(1) Die Förmlichkeiten des Versandverfahrens sind für die Be
förderung von Umschließungen der in Absatz 3 bezeichneten 
Art nicht zwingend vorgeschrieben, sofern sie offensichtlich 
einer in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft oder der DDR an
sässigen Person gehören und nach Gebrauch leer aus einem an
deren Mitgliedstaat der Gemeinschaft oder der DDR zurückge
sandt werden; dies gilt jedoch nur dann, wenn bei der Anmel
dung erklärt wird, daß es sich um Gemeinschaftswaren handelt 
und kein Zweifel an der Richtigkeit dieser Erklärung besteht.

(2) Die Vorschriften über den freien Warenverkehr sind auf 
Umschließungen anzuwenden, die gemäß Absatz 1 ohne Anwen
dung der Förmlichkeiten des Versandverfahrens befördert wer
den.

(3) Die Vereinfachung nach Absatz 1 wird für Behältnisse, 
Umschließungen, Paletten und dergleichen zugelassen, die im 
Rahmen des Warenverkehrs der DDR mit der Gemeinschaft ver
wendet werden, ausgenommen für Behälter im Sinne von § 1 
Buchstabe b) des Zollabkommens von Genf über Behälter vom 
18. Mai 1956.

Bestimmungen für Eisenbahnwaggons
§81

Unbeschadet der für die vorübergehende Einfuhr von Eisen
bahnwaggons geltenden Bestimmungen sind die Vorschriften 
über den freien Warenverkehr auf alle Güterwagen einer Eisen
bahnverwaltung eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft oder der 
DDR anzuwenden:

a) sofern die auf ihnen angebrachte Kodenummer und das 
Eigentumszeichen keinen Zweifel daran lassen, daß sie die 
Gemeinschaftseigenschaft besitzen;

b) in anderen Fällen, wenn ein internes Versandpapier vorge- 
, legt wird.

Titel V
Bestimmungen über das Papier zum Nachweis des 

Gemeinschaftscharakters von Waren, die nicht im internen 
Versandverfahren befördert werden 

(Versandpapier T 2 L)

Kapitel I
Ausstellung und Verwendung des Versandpapiere

Anwendungsbereich
§82

Das Versandpapier T 2 L wird für die in § 1 Absatz 2 Buchsta
ben a) und b) der Verordnung über das Versandverfahren ge
nannten Waren ausgestellt. Es darf nicht ausgestellt werden für 
Waren,

a) die zur Ausfuhr aus der Gemeinschaft oder der DDR be
stimmt sind oder

b) für. die die Ausfuhr-Zollförmlichkeiten zur Gewährung von 
Erstattungen bei der Ausfuhr nach Drittländern im Rah
men der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Ge
meinschaften bzw. der DDR erfüllt worden sind oder

c) die in Umschließungen verpackt sind, die nicht unter § 1 
Absatz 2 Buchstaben a) und b) der Verordnung über das 
Versandverfahren fallen.

Voraussetzung der unmittelbaren Beförderung
§83

Das Versandpapier T 2 L kann nur dann als Nachweis für den 
Gemeinschaftscharakter der darin bezeichneten Waren dienen, 
wenn diese Waren unmittelbar von einem Staat iri einen anderen 
befördert werden.

Als unmittelbar von einem Staat in einen anderen befördert gelten
a) Waren, die bei ihrer Beförderung das Gebiet von Drittstaa

ten nicht berühren;
b) Waren, die bei ihrer Beförderung das Gebiet eines oder 

mehrerer Drittstaaten berühren, deren Durchfuhr durch 
diese Gebiete jedoch mit einem einzigen, in einem Mit
gliedstaat der Gemeinschaft oder der DDR ausgefertigten 
Beförderungspapier erfolgt.

Voraussetzungen für die Ausstellung, nachträgliche 
Ausstellung

§84
(1) Vorbehaltlich der §§ 88 und 93 wird das interne Versandpa

pier T 2 L in einfacher Ausfertigung ausgestellt.
(2) Auf Antrag des Beteiligten versehen die Zollbehörden des 

Abgangsstaats das Versandpapier T 2 L sowie gegebenenfalls 
das oder die Ergänzungsblätter T 2 L bis mit ihrem Sichtver
merk. Der Sichtvermerk muß folgende Angaben enthalten, die 
nach Möglichkeit in Felde (Abgangszollstelle) dieser Papiere 
einzutragen sind:

a) auf dem Versandpapier T 2 L die Bezeichnung und den 
Stempel der Zollstelle, die Unterschrift des zuständigen 
Beamten, daä Datum des Sichtvermerks und entweder eine 
Registriernummer oder die Nummer der Anmeldung zur 
Versendung oder zur Ausfuhr;

b) auf dem Ergänzungsblatt T 2 L bis die Nummer, die auf dem 
Versandpapier T 2 L enthalten ist. Diese Nummer ist entweder 
durch einen Stempel, der auch den Namen der Zollstelle des 
Abgangsstaats enthält, oder handschriftlich einzutragen. Im 
letzteren Fall ist der Dienststempel der Zollstelle beizusetzen.

Diese Papiere werden dem Beteiligten ausgehändigt, sobald die 
für die Versendung der Ware nach dem Bestimmungsstaat not
wendigen Zollformalitäten erfüllt sind.

(3) Wird das Versandpapier T 2 L nachträglich ausgestellt, so 
ist es in roter Schrift mit einem der folgenden Vermerke zu ver
sehen :
- Expedido а posteriori
- Udstedt efterfolgende
- Nachträglich ausgestellt
- ЕкбоѲеѵ ex too ѵсгтёрсоѵ
- Issued retroactively
- Delivre a posteriori
- Rilasciato a posteriori
- Achteraf afgegeven
- Emitido a posteriori.


